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i, Inhalt:
ne

 

Ber Inhalt entspricht dem Bundesbausssets $ 9 (1), 1,23

und i0 in Verbindung mit $ 4 der 1. DVO des EBauG und den $$

i4 und 103 der Bau O0 NW.

2. Gebiet:

 

Der Bebauungsplan umfasst das Gebist, das begrenzt wird:

im Norden von dem Fussweg Kresile 1791,

im Osten von dem bestehenden Waldgebiet und dem Fussweg Nr.!i

I Süden und Wesuun von der bestshenden Urislase Hülssnbusch.

Das Plangebist ist im Bebauungsplan durch seines gestrichelte

Linie imgrenzt.

    

Beeründunges

 

8

Im Bereich des Plangebietes hat bereits eins Bautätigkeit be.

gonnen, ausserdem lisgen wehrsre Bauabsichten vor.

Um sine geordnete Erschilsßung und Bebauung sicherzustellen,

hat die Gemsinds die Aufstellung seines Bebauungsplanes besch]l

sen.

Der Bebauungsplan soll ausserdsm als Grundlage für die Boden.

ordnung dienen.

4. Kosten:
ara

 

Bie BErschlisßungskosten werden ca. 1 200 000,- DN betragen,

si1# sollen entsprschend der Satzung der Gsmeinde von den Ane

ilsgern getragen werden,

a Bodensrdnung:

Es scll eins Baulandumiszung durchgsfliurt werden,
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io Bei den Wohngehüudsun ist nur Ale Satteldachforn gestattet,

2, Wie Dachnsizunsen soller bey beiden Plächen sines Daches

gleichgross sein,

3. Die Dachneigungen sind 2,4 Ssreich von 23 = 33° gu wählen,

h, Dis Dacheindeckungsmatgfiallen sollen nur aus dunkelfarbs

nen Baustoffen besteien./

$, Bsi Geländegsfälls größer als 10 % sind versetate Geschos-

ss aussubilden, Dabei/ist talseitig sin Geschoss mehr als

hangseitig anzuordnen.

6. Die Sockelhöhgfh sind den Gelände anzupassen, sie sollen

80 om nicht Überschreiten,

f. Die Rinfrisdigung der Grundstücke zur Strassenseite hin

soil zwischen/den Gebäuden arfolgen.

8, In den Vgrgärten aind Rasen mit Stauden und vereinselten

Bäumen anylılegen,

Die vorstehenden besonderen baulichen Festlegungen sind

auf Grund von Bedenken und Änregungen durch Beschluß des
Rates der Gemeinde Gimborn vom 28. Mai 1965 geändert worden.
siehe nachgeheftete Neufassung dieser Festlegungen.

 



Geuelrde Gimboru

Sebaummssplan Nr,a Wülssnbusch.

Besonüeres bauliche Festlegungen:
Dr az

   

i. Bei den Wohngebäuden ist nur dle Satisldachforn gestattet.

2. Die Dachnelgungen sollen bsi belden Flächen eines Daches

glelchgross sein.

3, Die Daohneigungen sind Im Bereich von 25 - 35° „u wühlen.

4. Die Dachsindeckungsmateriallen sollen nur aus Gunkelfarbe-

nen Beustoffen bestehen.

5. Die Zahl der Voilgeschosse wird zis Nöchstgrenze Testge-

setzt. Mit Ausnahme der Grundstücke, die unmittelbaren Zugang

zur L 313 haben, darf bergseits jedoch nur ein sichtbares Ge-

eohoß, talseilts dürfen nicht mehr als zwei sichtbare Ge-

Sschosses ausgebildet werden.

6. Dis Sockelhöhen sind dem Gelände anzupassen, sie sollen

80 em nicht Überschreiten.

1. Die Einfriedigusg der Grundstücke zur Strassenselte hin

soll zwischen den Gebäuden erfolgen.

8. In den Vorgärten siud Rasen mit Stauden und vereinzelten

Bäumen anzulegen. .
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Die vorgehefteten besonderen baulichen Festlegungen sind

Grund von Bedenken und Anregungen nach $ 2 Abs. 6 des

Bundesbaugesetzes vom 23. 6. 1960 (BGBl. I S. 341) durch

Beschluß des Rates der Gemeinde Gimborn vom 28. Mai 1965

geändert worden. Hülsenbusch, den 156. Juni 1966
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Öffentliche Bekanntmachun,

              

aRat der Gemeinde Gimborn hat in seiner Sitzung

 -.. 29 die vereinfachte Änderung des Bebauungs-

anes Nr, 4 für das Baugebiet in Hülsenbusch nach 8 13

;Bundesbaugesetzes beschlossen. Danach wurden die

schoßflächenzahlen für u a. ne auf a GrZ

 festsetzt.
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